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Legende

Hauptstrasse 381 (Kantonsstrasse 1)

Die grau hinterlegten Legendenpunkte sind Genehmigungsinhalt, die übrigen Informationsinhalt.
Die mit * bezeichneten Legendenpunkte stammen aus dem kantonalen Richtplan.
Aussagen, welche Nachbargemeinden betreffen, haben hinweisenden Charakter und sind nicht verbindlich.
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In den verkehrsberuhigten Zonen wird der motorisierte Verkehr durch die Veränderung der visuellen 
Erscheinung oder anderen geeigneten Massnahmen beruhigt.

Die Schützenmattstrasse wird zur Waldheimstrasse als Sammelstrasse verlängert.

Die Florastrasse ist als Sammelstrasse zu klassieren.

Nach Realisierung der neuen verlängerten Schützenmattstrasse wird die Waldheimstrasse im südlichen 
Abschnitt zur kommunalen Erschliessungsstrasse zurückgestuft.

Im Gewerbegebiet Rain wird eine Erschliessungsstrasse zwischen Rainstrasse und Zugerbergstrasse 
ergänzt.

Der Parkplatz im Rain ist für die Naherholung ausserhalb der Arbeitszeiten öffentlich nutzbar.Rpt. M06
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Der bestehende Richtplan Verkehr wird mit Rechtskraft des neuen vorliegenden Richtplans aufgehoben.Rpt. M07


